Nachbeurkundung einer Geburt im Ausland

Eine generelle Pflicht, ein im Ausland geborenes Kind in Deutschland nachbeurkunden zu lassen, besteht nicht. Auch eine ausländische Geburtsurkunde beweist die im Ausland erfolgte Geburt.
Zuständig für die Nachbeurkundung ist das Standesamt, in dessen Zuständigkeitsbereich die im Ausland geborene Person ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Sollte kein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland vorhanden sein, ist das Standesamt I in Berlin zuständig. 

Voraussetzung für die Nachbeurkundung in Deutschland ist, dass das Kind die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder Ausländer mit einem besonderen Status (hier: Staatenloser, heimatloser Ausländer, Asylberechtigter oder ausländischer Flüchtling) ist oder war. 
Antragsberechtigt sind die Eltern des Kindes, das Kind selbst, der Ehegatte oder Lebenspartner des Kindes oder dessen Kinder.

Die Gebühr für die Nachbeurkundung beträgt 50,00 €.

